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F'iuanzdepartement.

Standesbttchhalterei.
Als außerordentliche Geschäfte des Jahres 1844 werden

von der Standeöbuchhalterei einzig die Unterfuchungcn über

die Unordnungen und Untreue in der Verwaltung dcr Amt-
fchaffnereicn Wangcn und Burgdorf angeführt, infolge welcher

cin Angestellter der Buchhaltcrci fünf volle Monate die Amt-

fchaffnerci Burgdorf proviforifch versehen mußte, außer welchen

die Geschäfte dcr Buchhaltcrci ihrcn gewöhnlichen Gang hatten.

Die Uebersicht dcr Staatsrechnung für das Jahr 1844

vcrglichcn mit derjenigen von 1843 und mit dem Staatsbüdgct

für 1844 siehe nntcr dcn Tabellen am Schlüsse.

Lehencvmmifsariat.

Lehenverstücklungen wurden bewilligt 53. Zehntloökäufc 21,

zusammen ein Zchntlookaufcapital bildend von Fr. 39,887. 15.

Bodenzinsloskäufe 104, zusammen ein Loskaufcapital bildend

von Fr. 77,919. 21. Primizloskäufe 2, für ein Capital von

Fr. 2604. 13. Ehrschatzloskäufe 25, für cin Capital von

Fr. 2381. 30.

Ein bedeutender Theil der hierseitigen Geschäfte bezog sich

wieder wie in dcn letzten Jahren auf die Anerkennung von

Neubrüchcn und die Erthcilung von Zehntloskauferklärnngen

für solche. Es wurden crthcilt Neubruchancrkennungcn an

267 Personen für 541 Grundstücke.
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Ncue Heischrödel wurden ausgefertigt für die Amtfchaffne-
rcicn von Aarwangen, Erlach, Fraubrunnen und Jnterlaken.

Hinsichtlich der Leistungen im Fach der Renovationen und

Marchungen haben außer eiuer ziemlichen Zahl unbedeutender

Marcherneuerungcn und kleinerer Geschäfte folgende Arbeiten

ihre Erledigung gefunden: 1) Marchverbal über den Particular

Enziwyl- odcr Lanzewvlzehntbezirk bei Schwarzenburg.
2) Pläne über die Staatsdomänen von Jntcrlakcn. 3) Pläne
übcr dic Staatsdomänen und Pfrundgüter zu Münstcr. 4) Pläne
übcr die Pfrundgüter zu Bürgten. 5) Cantonsgrenz-Berichti-

gung mit Freiburg längs der Gemeinde Albligcn. 6)
Ausfertigung des neuen Dominial-Urbars von Frutigen nebst

daherigem Plane. 7) Ausfertigung des Urbars über das

Pulvcrfabrications-Erdrcich nebst Plänen. 8) Ausfertigung
des neuen Dominialurbars von Köniz nebst Plan. 9) Can-

tonsgrcnz-Marchbcreinigung zwischen Laupen und Freiburg von

Döriöhaus bis Laupen.

Obrigkeitlicher Zinsrodel.
^ Inländischer Zinsrodel.

Das Einnehmen beträgt Fr. 197,455. 53

DaS Ausgeben, worunter Fr. 96,401
Anwendungen 191,652. 14

Also Activrcstanz 'Fri 5,803. 39

». Ausländischer Zinsrodel.
Bestand dcöselbcn:

Auf 31. December 1843 Fr. 5,597,261. 74 *)
Auf 31. December 1844 5,462,171. 14

Also eine Verminderung von Fr. 135,090. 60

Wcun im vorjährigen VcrwaltungSbcrichte S, 110 diese Summe aus

Fr. S,71ö,18ö, 5 t angegeben ist, so rührt dieß daher, daß zu oben-

stehenden die Ncchnungörejianzen nnd Cassasaldi mit Fr, 117,9^3. M
lünzngcrcckmet wordcn sinv,

8
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herrührend von den rückbezahlten Fr. 132,345 (louisianische

Fonds und zwei russische Obligationen).

Wir haben hier noch Ihres Beschlusses vom 27. November

zu erwähnen, durch welchen Sie, Tit., die vom Negicrungsrathe

beantragte Zurückziehung der bekannten Fr. 500,000

infolge des Dotationsvergleichs bestätigt haben, wie wir
bereits in dcm Ihnen semer Zeit vorgelegten Verwaltungöbc-
richte für 1841 (unmittelbar vor dcm dort S. 132 u. ff.

eingerückten Vergleiche vom 26. Juni 1841) ausgcfprochen hatten,

daß infolge desselben Fr. 500,000 an die Staats-
cassc zurückfallen werden. Mit obigem Antrage war
auch die Weisung an die Insel- und Außerkrankenhausverwaltung

verbunden, sich mit Erweiterung der Anstalten zu

befassen, damit das von der Burgergcmeinde von Bern noch

zu entrichtende Capital fällig werde, sowie dcr Staat zugleich

die Geneigtheit aussprach, die Anstalten, sobald ihre Hülssmittel

nicht hinreichten, für deren Erweiterung zu unterstützen.

Domainenverwaltung

Das Einnehmen der Domainencasse betrug Fr. 193,909. 08

Das Ausgeben (worunter Fr. 166,900 an

die Standesecisse) 185,935. 82

Also cine Activrestanz von Fr. 7,973. 26

Vcrkaufösteigerungcn über Staatsliegcnschaften wurden

mehrere angeordnet, die aber bloß folgende Veräußerungen

zur Folge hatten; als:

Konolsingen. Fünf dcr Pfarre Worb angchörcnde Waldstücke

um Fr. 4062. 50.

Wegen zu geringen Angeboten hingcgcn wurde von dcr

Hingabe einiger Gebäude und Grundstücke in dcn Amtsbezirken

Aarwangen, Bern, Frutigen, Jnterlaken, Niedcrsimmenthal,

Saanen, Thun und Wangen abstrahln.
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Aus freier Hand wurden veräußert, nachdem über die

bedeutendem Gegenstände früher Verkaufssteigerungen statt

fanden, die jedoch zu keinem Resultate führten:

Erlach: ein Stück Pflanzland von Jucharte

Schloßbeunde zu Erlach um Fr. 400

ein Stück Ackerland von '/2 Jucharte Ruf-
zclgliacker um 625

Jnterlaken: das Zcughausgebäudlein zu Jn¬

terlaken (zum Abbrechen) 250

Thun: ein altes Gebäude und 365 Klafter
Pflanzland und Mattland, Bühllehen

genannt, Gemeinde Hiltersingcn, um 3,000

neun Juchartcn und 306 Klafter Pflanz- und

Mattland, Hünibachlehen, um 15,000

Fr. 19,275

Vom Staate wurden angekauft:

Bern: ein Stück Land auf dem Brückfeld zu Handen der

Strafanstalten von Herrn Gärtnermeister Wey, nämlich zwei

Jucharten um Fr. 4000.

Austäusche fanden statt:

Aarberg: mit der Gemeinde Lyß, welcher zu Erweiterung

des Kirchweges 1000 von der Pfrundhofstatt gegen

gleichviel an dieselbe im Osten angrenzendes Gemeindland

abgetreten wurdc; Aarwangen: mit der Gemeinde Rohrbach,

welcher zu Vergrößerung des Todtenackers 5777 Hj^ von

dcr Pfarrhofstatt gegen ein Stück Land von 10,080 HZ^

überlassen wurden; Fraubrunnen: der Gemeinde Münchcn-
buchfce wurde die zum Pfrundgut gehörende Landstuhlmatte

von Halt 2 Jucharten 26,315 zu 6>//. Rappen, oder

Fr. 6644. 68^/4 abgetreten, wogegen dic Gemeinde Münchenbuchsee

das an die Schloß- odcr Klostcrmciucr angebaute

Schlosserschmiedlein versctzcn oder wegräumen und das Land

von 372 HZ' so wie das zu diesem Gcbäudlein gehörende
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Gärtlein von 2929 HZ' angeschlagen zu Fr. 1200 überlassen

und eine Nachtaufchsumme bezahlen soll von Fr. 5444. 6M/i>
Neue Verpachtungen sowohl durch Steigerung als

aus freier Hand wurden geschlossen 104, wovon 52 für
Liegenschaften und 52 für Fifchetzcn, welche gegen die bisherigen

Zinfe einen Mehrertrag ausweisen von Fr. 2860. 90.

Naturalienverkäufe hatten folgende statt: Wein:
Säume 225, Maß 55>/,jZ Dinkel: Mütt 420, Mäß 11;

Haber: Mütt 60, Mäß 10, Jmmi '/2; Butter: Centner 7,
Pfund 31, für welche erlöst wurde Fr. 9327. 68.

An Pensionen wurden ausbezahlt:
s. Civilpensionen:

1) im alten Canton 3 mit Fr. 1573. 95

2) im Jura 3 mit 296. 22

b, Militärpensioncn:
1) im alten Canton 66 mit Fr. 3914. 05

2) im Jura 56 mit 7047. 87

Fr. 1,87«. 17

10,961. 92

Summa Fr. 12,832. 09

Im Jahr 1843 betrugen dieselben 15,533. 61

Verminderung im Jahr 1844 Fr. 2,701. 52

Zoll und Ohmgeld.

Auf 1. Januar 1844 traten das neue Zollgeseiz und die

durch dasselbe nothwendig gewordene Organisation deö Zoll-

Im vorjährigen Verwaltungsbericnt erscheint die gleiche Zahl dcr

Pensionen im alten Canton nnd im Iura wie hier, die ausbezahlten Pen-

sicnen betrugen jcdoch Fr, 1800 und Fr. 1034 statt wie hier Fr. 1573

und Fr, 29ö; cs siud nämlich im Jahr 1844 im alten Canton zwei

und im Ima eine Civilvension erloschen, für welche nur noch das

pro ruta dcr Pension ausbezahlt wurde; für 1345 dagegen werden

diese drei Pensionen ganz wegfallen.
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Wesens in Kraft. Einige Bestimmungen dieses neuen

Zollsystems hinderten die Grenzbewohner in ihrem täglichen

Verkehr, so daß zu Anfang des Jahres 1844 Beschwerden gegen

dieselben laut wurden. Die Zoll- und Ohmgeldverwaltung

sowohl als das Finanzdepartcment selbst haben jedoch versucht,

die Ursachen dcr Beschwerden der Grenzbewohner soviel möglich

zu heben. Ueber die Anträge zu den dahcrigen
Modifikationen hat der Große Rath entschieden: dieselben werden

die jährlichen Einnahmen auf diejenigen des Jahres 1843

reduciren.

Im Jahr 1843 bestanden 79 Zollbüreaur, wovon 33 sich

auch mit dem Ohmgeldbczug befchäftigten, dagegen 20Büreaur,
welche ausschließlich für den Ohmgeldbezug bestimmt waren;
zusammen 99 Büreaur. Die jährlichen Besoldungen dieser

Büreaur bcliefcn sich aus Fr. 37,699; die ncue Organisation

erforderte 87 Grenzbüreciur, deren jährliche Besoldung

Fr. 32,400 ausmacht. Die Büreaur haben sich also um 12,
und die Bcfoldungöauslagen um Fr. 5200 vermindert.

Die allgemeinen Verwaltungskosten der Zoll- und Ohm-
geldvcrwaltung betrugen im Jahr 1843 Fr. 58,000. Anno

1844 bloß Fr. 44,000, worunter jedoch die Ausgaben für den

Ankauf von Waagen, Jauges und andern Gerätschaften nicht

begriffen sind.

Die Zölle haben 1843 abgeworfen brutto Fr. 214,000
und 1844 unter dem neuen Gefetz Fr. 228,000. Also mehr

Fr. 14,000.

Dcr Tabakimpost betrug im Jahr 1843 (à 7>/z Btz. p. «/«)

circa Fr. 14,50« nnd im Jahr 1844 à 20 und 40 Btz. per
Centner Fr. 27,000. Mchrertrag Fr. 12,500.

Im Jahr 1844 betrug das Ohmgeld circa Fr. 53,000
weniger als Anno 1843. Die hoben Weinpreise hielten die

Speculantcn von großen Ankäufen ab; daher diese Weniger-
cinnahmc.
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Im Laufe dieses Jahres wurden von der Zoll- und

Ohmgeldverwaltung 245 Brcnnpatente ausgestellt z davon 105

erster Classe à Fr. 15 und 140 zweiter Classe à Fr. 50.

Um das Lizenzgcsetz gehörig vollziehen zu können, wurde

beschlossen, 4 große neue Lastwaagen anzukaufen und auf den

bedeutenden' Hauptbüreaur aufrichten zu lassen. Eine davon

ist in Dürrmühle bereits aufgerichtet; die nach Aarbcrg,
Neuenftadt und Bern bestimmtcn Lastwaagen werden nächstens

ebenfalls aufgerichtet werden. Die bis dahin dem Staat
angehörenden drci großen Lastwaagen werden versetzt: dicjcmge

von Aarberg nach Grellingen, die von Bern auf Cibourg
und die von Dürrmühle auf Boucourt. Ferner mußten 22

Stück klciuc Basculcwaagen angekauft werden, 11 à 20 und

11 à 30 Centner, die auf bchörigc Wcifc an dic Bürcaur
erster, zweiter und dritter Klasse vertheilt wurden.

Cantonalbank.

Capital-Conto,
Fr. Np.

betrug auf 31. Dcccmbcr 1843 2,619,263. 92

am 29. April 1844 von dcr Standescasse

crhaltcn 180,736. 08

am 2. Mai 1844 von dcr StandeScassc

erhalten 100,000. ^
2,900,000.

B a n k s ch c i uc,
wie im vorigen Jahr 289,696. 50

Cass a-Vcrkchr.
Im Jahr 1844 8,799,120. 50

Im Jahr 1843 8,162,175. 18

Bcrmcbrung 636,945. 32
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Wechsel-Conto. Fr. Rp.

Im Jahr 1843 wurden 3567 Wechsel gekauft

im Betrag von 2,936,743. 50

Im Jahr 1844 3374

im Betrag von 2,734,466. 57

Verminderung 193 Wechsel.

Verminderung 202,276. 93

Auf 1. Jcnner 1345 waren im Portefeuille 292

Wechfel im Betrag von Fr. 272,297. 7«

Darlehn gegen Obligationen mit
Sicherheit,

betrugen am 31. December 1344 an Zahl 770,

an Capital 337,483. 90

31. 1343 an Zahl 589,

an Capital 647,440. 50

Vermehrung an Zahl 181

an Capital 240,043. 40

Deposita gegcn Obligo.
Am 31. Dcccmbcr 1844 waren eingelegt von

405 Personen 952,460. 92
1843 waren eingelegt von

344 Personen 812,032. 57

Vermehrung 61

Vermehrung 140,428. 35

Deposita in laufenden Rechnungen à 3 «/«

betrugen am 31. December

1844 Fr. 905,051. 34
Conto dcr Landcöfremdcn 91,331. 23

996,382. 57
betrugen auf 31. December

1843 764,116. 26

Vermehrung 232,266. 31
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Fr. Rp.

Die sämmtlichen Depositen

à 3«/g betrugen am

31. December 18-14 Fr. 1,948,843. 49

am 31. December 1843 1,692,405. 83

Vermehrung Fr. 286,437. 66

Offene Credite mit Sicherheit,
betrugen am 31. Dcccmbcr 1844

Vermchrung

Rechnungen mit auswärtigen Häu¬
sern ohne Sicherheit,

betrugen am 31. December 1844

1843

Vermehrung

Gewinn- und Verlust-Conto.

Bezogene Zinsen und Spesen von Crcdi-

torcn à 4 «/g

Bezogene Zinsen und Spesen von Darlchn
à 4«/«

Ertrag des Wechsel-Conto

6,088,700.

5,538,60«.

"550MÖ7

128,692. 28

52,554. 45

76,137. 83

179,311. 09

40,894. 15

11,990. 50

zusammen 232,195. 74

Davon gchcn ab:

Verlust auf der Rechnung

Ouonocî 6e Rons et

«omp. Fr. 10,934. 93

Verlust auf der Rechnung

G. Beugger 3,169. 15

Uebcrtrag Fr. 14,104. 08
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Uebertrag Fr. 14,104. 08

Bezahlte Zinse à 3 °/« 86,322.40
Vcrwaltungskosten 15,769. 26

Fr. Rp.

116,195. 74

bleibt reiner Ertrag 116,000.

Demnach hat das baarc Capital von Fr. 2,900,000 4 «/«

jährlichen ZinS abgeworfen. Dabei ist zn bemerken, daß von

dieser Summe Fr. 230,736. 03 erst Anfangs Mai als

Capitalvermehrung von der Standeöbuchhalterci bezahlt wordcn

sind, wclchcS den jährlichen Ertrag um p. «/g vermehren

würde.

Allgemeine Bemerkungen.

Aus dcn hier angeführten Angaben ist eine bedeutende

Vermehrung aller Geschäftszweige dcr Bank (das Sconto-

Geschäft ausgenommen) ersichtlich.

Dic Vermehrung des Gcsammtvcrkcbrs beträgt Fr. 1,248,645

Rp. 74.

Die Bank zählt an Activ-Nechnungcn:
777 für garcmtirtc Credite; 405 für Deposita gegen

Obligo; 217 laufende Rechnungen; 770 für Darlchn auf
6 Monat; 2169 zusammen, die wenigstens 1500 Correspon-

dcnten bilden und den Maßstab dcs täglichen Bricfwcchscls

geben.

Im Jahr 1844 wurdcn 118 neue Credite im Belauf von

Fr. 780,600 bewilligt, dagcgcn sind 36 alte Credite betragcnd

Fr. 230,500 aufgekündet worden.

Stempelamt

Die Einnahmen an vcrschicdcncn Slempclgebührcn im

Jahr 1844 betragen Fr. 88,155. 03. Die Ausgaben für
Ankauf von Papier und Spielkarten, Druckkoftcn dcr Hcimaib-



122

und pfarramtlichen Scheine, Unterhalt der Pressen,

Besoldungen, Büreaukosten nebst Büreau-Miethzins hingegen Fr.
10,979. 03; also Nettoertrag der Stempelabgabe Fr. 77,176;
mithin eine Vermehrung gegcn das Jahr 1843 von Fr. 3322. 13.

Die Zahl dcr patentirten Stempclpapicr-Verkäufer bctrug
Ende Jahres 1844 173; die der Spielkarten-Verkäufer 125.

Bergbau.
1) D a ch fch i e fe r. Die Dachfchicfcr-Ausbeutung am Fuße

des Niesens bei Mühlenen, geführt durch Grubenmcister Kraus,
wurde dieses Jahr sehr lebhaft betrieben und lieferte besonders

gutes Dachmatcrial, da das Schieferflötz durchgehends

gleichförmig geblieben ist. Fabrizirt wurden aus dieser Grube 872,930
Stücke, odcr 36,870 mehr als 1843. Ein Versuchsbau licferte
71,455 Stück, zusammen also 944, 383 Stück, für Fr. 7370.

02 Rp. Nach Abzug aller Unkosten für Ausbeutung,
Fabrication, Fuhr- und Schifflöhne, die Magazinsverwalmngcn:c.
nebst Fr. 1287. 65 Np. für zwei Versuchsbaue machte diese

Anstalt dennoch cinen Reinertrag von Fr. 1417. 85 Rp.

2) Steinkohlen. Schon voriges Jahr wnrdcn die

alten von der ehemaligen Gcwcrkschaft betriebenen Gruben,

zum Theil wcgen zu schlechter Kohle, zum Thcil wegen Gefahr

von Einstürzungcn, verlassen; da man aber sowohl mit dcm

mittäglichen als dcm nordöstlichen Stollen wegen zu hartem

Gestein nur langsam vorwärts kömmt, so mußten, um dcn

Lieferungsvcrtrag mit dcr Gasgesellschaft halten zu könncn,

auf dem Ausgehenden dcs Flötzes frifche Gruben geöffnet

werden, aus welchen im Jahr 1844 Pfd. 1,070,125 odcr

Centncr 6285 mehr als in 1843 gcgrabcn wurden. Die

sämmtlichen Ausgaben für diesen Bergwerköbetricb sammt

Transportkosten der Steinkohlen bis Bern habcn sich auf Fr. 12,810
15 Rp. belaufen. Der Erlös von obigem Ausbeutungsquantum

betrug Fr. 13,376. 56 Rp., also machte diefe Verwaltung
einen Reingewinn von Fr. 566. 41 Rp, obschon für Versuchs-
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bau und Stollenbetrieb eine Summe von Fr. 2642. 72 Rp.
verwendet worden ist, welche durch vermehrte Ausbeutung

sich in der Folge ersetzen sollen. Die an verschiedene Privaten
concedirten Steinkohlengruben im Simmenthale wurden sehr

lebhaft und mit besonders gntem Erfolge betrieben. ES wurden

daselbst circa 8000 Centner ausgebeutet, mit eincm

Reinertrag von Fr. 3995, wovon der Bergbau-Cassa dic gesetzlichen

4»/g mit Fr. 159. 80 Rp. zugekommen sind.

3) Allgemeine Verwaltnng. Neber die Eiscnerz-

Verwaltung im Jura kann kein genügender Bericht geliefert

werden, weil dorther keine Ausbeutungs-Etats eingetroffen

sind, auch sich Anstände über den Bezug der Staatsabgaben

erhoben haben, welche noch nicht vollständig bereinigt sind,

daher erst kommendes Jahr cin vollständiger Bericht wird
erstattet werden können.

Die Steinbrüche wurden in ähnlichem Verhältnisse wie

frühere Jahre betrieben, fo daß hierüber nichts Besonderes

zu bemerken ist.

Pulververwaltulkg
Handlungsfond: Fr. Rp. Fr. Rp.

Derselbe betrug auf 1. Jcnncr 82,382 77>/.

Bon der StandeScasse wurden

bezogen 5,000
Der Bruttogewinn betrug 9,506 20

Capitalfond auf 31. December 96,888. 97>/z

Reiner Gewinn im Jahre 6,076. 20

Vorräthe:
a. An Pulver: auf 1. Jänner 1b 72,053

fabrizirt wurden 89,482
es wurden verkauft 72,340

bleiben an Vorrath mit IK 632

Aufgang 11, 89,832



K. An Salpeter:
Roher. Vorrat!)ausi.Jänner tb 20,015

an einheimischem wurde

gekauft 52,842

an fremdem 17,700

ans der Pflanzerde wurdcn

gezogen 10,321

von diefen tb 100,878 wurdcn

zum Läutern verbraucht Iti 01,097

es bleiben an Vorrath 1b 9,781

Geläuterter. Vorrath auf
1. Jänner tb 15,485

an fremdem Salpeter gekauft 17,330

aus den tb 91,097 rohen

Salpeters gezogen. 75,883

von den tb 108,698 wurden

zum Naffinircn verbraucht tb 65,366

zu Minenpulver verwendet 5,467

es bleiben an Vorrath tb 37,865

Raffittir ter: Vorrath auf 1.

Jänner tb 45,323

aus den tb 65,366 geläutertem

gezogen 59,342

nn fremdem Salpeter gekauft 5,012

davon wurden für tb 79,686

gewöhnliches Pulver
verwendet tb 65,442

verkauft wurdcn 942

tb 100,878

tb 108,698

tb 109,677
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es bleiben an Vorrat!) W 43,293

e. An Schwefel; auf 1. Jenner 17,434

es wurden angekauft 10,890
1K 23,324

davon wurden verbraucht zu
1K 89,482 Pulver 1K 9,431

Abgang im Umpacken 82

es blieb an Rcstanz «Z 18,811

6. An Pottasche. Vorrätbig auf
1. Jänner tk 900

es wurdcn angekauft 344

- 1K 1,244

davon wurden in der

Raffinerie verbraucht tk 550

es bleiben an Verrath W 694

Forstwesen.

Forstwesen im Allgemeinen.
Ein neu revidirter Entwurf über die Forstorgamsation im

alten Canton und ein solcher über die Eintheilung des Forst-

kreises Jura in zwei Oberförsterbezirke sind schon seit geraumer
Zeit vom Finanzdepartcment vorberathcn und zur Behandlung
vor Ncgierungsrath gedruckt worden. Auf eine Anzeige des

Departements des Innern, daß cs im Falle wäre, darüber

einige Bemerkungen darüber abzugcben, wurde diefer Entwurf
unterm 26. April letzthin vom Negicrungsrathe jener Behörde

zu näherer Prüfung mitgetheilt.

Cantonnements und Weidabtäusche.

Zum definitiven Abschluß kam im Jahre 1844:
1) Ein Cantonnement mit den Rechtsamebesitzern von

Münchenbuchsee, laut welchem dcm Staate von den dortigen
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Jucharten 605, 14,000 Quadratfuß haltenden Wäldern eine

Fläche von Jucharten 384, 400 Quadratfuß eigenthümlich

verbleibt, woraus aber noch die 123 sogenannten Halbklafter-
berechtigten mit jährlich 61>/2 Klafter ausgewiesen werden

müssen. Dieses Cantonnement, obschon der Entwurf bereits

1842 vom Großen Rathe genehmigt worden, konnte wegen

Anständen in Bezug auf die Anweisung der Waldbezirke erst

im Jahr 1844 definitiv abgeschlossen wcrdcn.

2) Ein von Ihnen, Tit., am 20. Februar gcnehmigtcS

Cantonnement mit den Rechtsamebesitzcrn von Fraubrunncn,
laut welchem denselben für ihre Nutzungsrechte aus dem

obrigkeitlichen Binnelwalde von Jucharten 95, 19,053 Quadratfuß
eine Fläche von Jucharten 65, 19,058 Quadratfuß abgetreten

werden, und dem Staate als freies Eigenthum 30 Jucharten
verbleiben.

3) Ein Cantonnement mit der Burgergemeinde Kappelen
bei Aarberg, wodurch von den dortigen Auen und Reisgründen
dem Staate als bisherigem Lehenherren und Obereigenthümer
cin Stück von 20 Jucharten Wald und Allmcndlcmd zu freiem

Eigenthum zurückgegeben wird, wobei die Burgergemeinde

Kappelen überdieß sich verpflichtet, noch während den crstcn

zehn Jahren nach dcr gerichtlichen Fertigung des Acts jährlich
in den ihr bleibenden Auen und Reisgründen für dic Pfarre
Kappclen 6 Klafter Tannen- oder Eichenbrcnnholz anzuweiscn,

vom Großen Rathe genehmigt den 19. November 1844.

4) Drei CantonnementSverträge mit den Rechtsamcgc-

mcinden Scewyl, DieterSwvl nnd Zimlisbcrg, über das

Brennholzrecht des Staats für die Pfarre Nappcrswpl, Amtsbezirk

Aarberg, in den diefen Gemeinden gehörenden

Waldungen, wodurch dem Staate als Abtausch für die jährliche

Lieferung von 19>/^ Fuder odcr 9'/, Klafter Brennholz 15^
Jucharten eigenthümlich abgetreten werden; vom Negicrungsrathe

genehmigt dcn 18. März 1844.

5) Ein Theilungsvertrag mit den Besitzern der Wynigen-
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Waldung, Amtsbezirk Burgdorf, wodurch der Staat zu Handen

der Pfarre Wpnigen für ihr bisheriges Holzrecht mit einem

an die obrigkeitliche Hirferenwaldung anstoßenden Stück Wald
von Jucharten 22 ausgewiesen wird; ^ vom Regierungsrathe

genehmigt den 10. Juli 1844.

Finanzieller Ertrag.der Staatöwäldcr im Jahr
1844.

Einnehmen Fr. 244,134. 14

Nach Abzug der sämmtlichen Verwal-
tungskoften mit - 98,635. 10

bleibt ein Reinertrag von Fr. 145,499. 04

Zum Staatsdienste und als Steuern und Berechtigungen
wurde aus den obrigkeitlichen Wäldern an Holz geliefert für
Fr. 179,681. 14.

Culturen.

Laut den genehmigten Culturvorschlägen der Kreisober-

förstcr sind in den Staatswäldern 405 Jucharten durch Pflanzen
und durch Saaten cultivirt worden, welche Culturen zum
größern Theil wohl gelungen sind und von der Thätigkeit der

Forftbeamten zeugen.

Sämmtliche Negierungsstatthalter der Jurabezirke, so wie

die Amtsvcrweser von Laufcn und Neuenstadt, hatten schon

vor einiger Zeit in einem gemeinschaftlich berathenen Memorial

den Rcgierungsrath ans dic Nothwendigkeit aufmerksam

gemacht, geeignete Vorschläge zu erlassen, um die Gemeinds-

waldungen im Jura vor den nachtheiligcn Folgen, denen sie

bei der angenommenen Bewirthschaftungsweise ausgesetzt waren,
zu sichern. Die Forstcommission ließ den Gegenstand
sorgfältig unterfuchen, und auf ihre vom Departement des Innern
empfohlenen Anträge, welche mit denjenigen der Regierungsstatthalter

im Jura im Wesentlichen ganz übereinstimmten,

erließ sodann der Regierungsratb unterm 8. Mai 1344 ein
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Kreisschreiben an jene Beamten, worin er ihnen zu Handen

ihrer Gemeinden verschiedene auf eine bessere Waldbewirth-
schaftung abzwcckende Weisungen ertheilte. Dieselben bestehen

hauptsächlich in Folgendem: Die Ernennung der Gemeinds-

bannwarten wird den Gcmeindräthen unmittelbar übertragen;

ihre Amtsdaucr soll ans 6 Jahre festgesetzt sein, und es sollen

ihnen angemessene Besoldungen -verabreicht werden. Die
Bannwarten haben ihrerseits über ihre Pflichten,
Verrichtungen und Kenntnisse eine Prüfung zu bestehen und

sollen erst dann von den Regierungöftatthaltern anerkannt

werden. Der Oberförster soll mit Hülfe der Gemeindsförster

so bald als möglich für alle Gemeinden Wirthschaftspläne

aufnehmen, ferner eine Revision deS Halts der

Gemeindswälder veranstalten, und wenn es sich ergiebt, daß

Theile davon ungesetzlich abgelöst worden sind, die Gemeinden

anhalten, diefe Theile wieder zum Waldboden zu schlagen.

Sodann sind der Oberförster und die Gemeindsförster ermächtigt,

in den Gemeindswäldern, wo das Bedürfniß fühlbar
ist, die Errichtung von Pflanzfchulen und die Anlagen von

Culturen anzuordnen. Die Gemeinden sind gehalten, ihr
Holz durch Unternehmer aufrüsten zu lassen, wobei jedoch die

Rcgierungsstatthalter Ausnahmen gestatten können. Die
Gemeindsförster sollen den Modus dcr Erploitation bestimmen;
die Gemeindräthe verdingen die Erploitation an die Untcr-

nehmcr, welche unter der unmittelbaren Aufsicht der Gemeinds-

förfter stehen. Nach stattgcfundener Aufrüstung dcs Holzes

haben sich die Gemeinden über den Modus der Holzausthcilung,
es mag derselbe auf Uebung oder auf genehmigten Reglementen

beruhen, auszusprechen. Diese Weisungen fanden bei den

Gemeinden deS Jura theilweise Widerspruch, und eö langten
im Laufe des Jahres verschiedene Vorstellungen ein, worin
Modificationen des regierungsräthllchen Beschlusses vom 8. Mai
anbegehrt wurden. Die Erledigung dieser Vorstellungen fällt
jedoch nicht mehr ins Jahr 1844.
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Unterm nämlichen Dcttnm, unter welchem das vorerwähnte

Kreisschreiben erlassen wurde, beschloß dcr Regicrungsrath gleichfalls

in Anwendung der ihm durch K. 29 deö Forstgesetzes von 1836

eingeräumten Befugniß, die Besoldungen der Gemelndsförfter des

Jura, mit Ausnahme desjenigen für dcn Forstkreis Pruntrut, welcher

bereits das Marimum von Fr. 800 hatte, zu erhöhen. Demnach

erhalten nun die GcmeindSförfter von St. Ursanne, Saig-
nclcgier, Courtelary, Münster und Delsberg Fr. 800

diejenigen von Pery, Biel und Vicques Fr. 700, und der unter
der Aufsicht des Kreisuuterförsters, von Delsberg stehende

Förster von Laufen Fr. 600. Gesetzlichen Bestimmungen

zufolge wurden diese Stellen ausgeschrieben; ihre
Wiederbesetzung durch den Negierungsrath fand am 7. December

statt.

Vom schweizerischen Forstverein auf die Schrift des Bergraths

Zötl in Tyrol über Behandlung und Anlegung von

Bannwaldungen im Hochgebirge aufmerksam gemacht, fand
sich das Departement des Innern, nach sorgfältiger Prüfung
dcr Schrift, bewogen, 300 Exemplare derfclben vom Forst-
vercin anzukaufen und durch die Regierungsstatthaltcr deS

dcutfchredenden Kantonstheils den Förstern, Bannwartcn und

Borstchern von Gemeinden, welche Gebirgswaldungen besitzen,

austheilen zu lasscn,

Salzhandlmlg.

Ankauf und Vo r r ath. Für 1844 wurden von Schwci-
zerhalle, Würtembcrg und Frankreich nur die verpflichteten

Quanta Salz bezogen, nämlich zusammen circa 120,000 Centner

mit Ausnahme von 2000 Centnern, welche die Verwaltung
genöthigt war, um die neuen Zufuhren abwarten zu können,

gegcn Ende des verflossenen Jahres noch von Schweizerhalle

zu nehmen, unter dem Beding jedoch, daß dieselben auf den

Liefcruugen von 1845 abgezogen werden sollen.

9
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Der Verrath dcs Kochsalzes ciuf Ende 1843 betrug laut

Bericht Ctr. 08,277 1K. 28

und derjenige auf 31. December 1844 war
(jene 2000 Centner inbegriffen) nur 47,694 39

Derselbe hat sich also vermindert um Ctr. 20,582 1K. 89

Verkauf. Derselbe beträgt Ctr. 142,752 39

Dcr Ankauf hingegen nur 122,356 03

Es sind demnach mchr verkauft als bezogen

wordcn Ctr. 20,396 1K. 36

Cassaverhandlungen. Die von den Auswägern pro
1843 schuldigen Saldi, betragend Fr. 125,047 Np. 2 sind

vollständig, init Ausnahme von circa Fr. 220 bezahlt, die

von dem ausgctretcncn Auswäger Hofer in Bolligcn hcrrührcn
und die von dcm einen seincr Bürgen in Bälde berichtigt

werden sollen. Die durch die Salzbiitten auf Ende 1844

schuldig bleibende Summe von Fr. 126,651 Rp. 73 ist

ausschließlich von dcm Verkauf des verflossenen 4. Quartals, der

cincn Betrag bildete von Fr. 270,780 Np. 15, so daß bereits

auf Abschlag desselben Ende Jahrs schon Fr. 144,128 Rp. 42

bezahlt wurden. Die Salzhandlung hat also auch dicscö Mal
das Glück, ihre Rechnungen stcllcn zu können, ohne irgend

cinen Verlust verzcigen zu müssen.

Reiner Gewinn. Da dcr Salzvcrkauf von 1844 bc-

dcutendcr alö alle frühem war, so übersteigt auch dcr dahc-

rige reine Gewinn von Fr. 451,982 Np. 61 dcn Ertrag allcr

frühcm Jahre, was hauptfächlich von dcn hcrabgesctztcn Salz-

Preisen herrührt.
Wenn der reine Gewinn deö Salzvcrtaufs zu 7^ Rappen

per Pfund von den verflossenen drcizchn Jahrcn 1832 bis und

mit 1844 zusammen gestellt wird, so hat die Staatskassa,

nebst Abzug der Capitalzinse eine Nettosummc davon bezogen

von Fr. 4,560,136 Np. 30 und wird derjenige zu 12 nnd
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10 Rp. per Pfund der dreizehn frühern Jahre 1818 bis und

mit 1830, dcr einen Betrag bildet von Fr. 3,520,134 Rp. 30

verglichen, so crgiebt sich zu Gunsten der dreizehn Jahre von
1832 bis und mit 1844 ein Ucberschuß von Fr. 1,034,002,
ungeachtet in den frühern dreizehn Jahrcn dem Staat kein

Capitalzins vergütet wurde, und seit dem 1. Jänner 1838

das Salz in neu Schweizcrgewicht verkauft wird, wodurch
die Salzhandlung in diesen sieben Jahren dem Publikum ein

Opfer von circa Fr. 150,000 gebracht hat, welches jcdoch

keineswegs als Verlust angesehen werden kann, weil das

ganze Land seinen Vortheil dabei gefunden hat.

Allgemeine Bemerkungen.
Wie bereits bemerkt ist, sind in dcm letztverflossencn Ver-

waltungöjahr nur die verpflichteten Quanta Salz bezogen

und der Ueberfchuß dcr 2000 Centner von Schweizcrhallc nur
unter dem Vorbehalt angenommen worden, dieselben pro 1845

abrechnen zu können, weil schon damals Aussichten vorhanden

waren, von den neu entstandenen Salinen Kaiseraugst und

Rhemfclden billigere Preise zu crhaltcn, welches jetzt auch

laut den mit denselben unter Natisicationsvorbehalt abgeschlossenen

Verträgen geschehen ist. Die Lieferungen von Wüncm-

bcrger- und französischem Salz waren im Allgemeinen in

Ordnung, diejenigen von Schwcizcrhalle aber lassen immer

noch Manches zu wünschen übrig, sowohl in Rücksicht der

Trockenheit des Salzes als der Verpackung in Fäßern. Wenn
die Verwaltung nur sehr selten veranlaßt wird, dcn erstge-

nanntcn zwei Salinen Bemerkungen über diese Punkte zu

machcn, so muß es lcider oft bei Schweizerhalle geschehen.

Von der im Vcrwaltungsbericht von 1843 erwähnten ncucn

Saline zu Gouhcnanö kann einstweilen kein Salz angekauft

werden, obschon dcr Preis davon sehr niedrig steht; diese

Qualität ist sehr feucht und deßwegen einem starken Gewichts-

abgang unterworfen.
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Der Salzvcrkauf von 1844 war im deutschen Theil deö

Cantons mit Ausnahme des Magazins in Bern etwas größer
als 1843: derjenige dcr Faktorei Pruntrut hat durch den

von 0 auf 5 SolS pcr Pfund herabgefetzten Preis ziemlich

abgenommen. Derselbe war in den frühern Jahren
durchschnittlich 14,000 bis 16,000 Centner und auch noch höher, und

im letztverflossencn Jahr nur 12,3ö8 Centner. Die dieß-

jcihrigen sehr hohen Preise des Futters werden wahrscheinlich

Ursache sein, daß der dicßjährige Salzverkauf, wenigstens

bis nach der Heuernte ziemlich bedeutend sein wird.

Der Vertrag'mit Nheinfelden ist nur als eine Probe pro
1845, wcil'dicsc Salme erst zu Anfang dieses Jahrs eröffnct

wurde, und es aus dicscm Grund möglich wärc, daß ihrc

Lieferungen nicht ganz regelmäßig bleiben könnten. Es liegt
aber natürlich in ihrem Interesse zu sorgen, daß bei einem

spätern Vertrag die Versendungcn auf die bestimmte Zeit und

in schöner trockener Waare gcmacht wcrdcn, welch lctztcrcs

man nach den crhaltcncn Mustern zu erwarten berechtigt ist.

Postverwaltttttg.

Verhältnisse zu fremden P o st v e r w alt u n g c n.

Dic in dicfem Jahr fortgcsctztcn Schrittc bci dcr französischen

Postadministration zu Erlangung mäßigerer Taren und

Aufhebung deS FrankaturzwangcS fiir dic Corrcspondcnz nach

und aus Großbrittannien geschahen gleichzeitig auch von Scitc
der Zürcher-Postconfercnz, so wie auch vom Staudc Genf
besonders. Das Ergebniß dersclbcn beschränkt sich einstweilcn

darauf, daß dic französische Postadministration erklärte, vorerst

die Erneuerung dcr mit den bctresscndcn schweizerischen

Postvcrwaltuugen bestehenden Verträge nach gleichen Grundsätzen

zu verlangen; nach dcr Annahmc dcr in eincr Note

des Ministeriums dcr Auswärtigem vorgcscklagcnen Grundlagen

durch sämmtliche schwcizcrisckc Postadministrationcn
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werde in Unterhandlungen über die verlangten Tarerleichic-

rungcn eingetreten werden. Die weitern Verhandlungen in

dieser Angelegenheit fielen in das Jahr 1845. Dagegen

wurde der Vertrag mit der Administration dcr Jl«s«u»kü'io8

r«^alo8 von Frankreich erneuert. Derselbe hat die Auswechslung

von Postgegenständen aller Art (mit Ausnahme dcr

Briefe) zum Gegenstande, so wie dcn Transport der Reisenden.

Vom 1. Januar 1845 hinweg wird der Diligcnce-Dicnst
zwischcn Bclfort und Pruntrut gemeinschaftlich, von letzterem

Punkte an bis Delsberg aber einzig von Bcrn unterhalten.
Die ausgclaufeuen Verträge mit der Direktion dcr

Großherzoglich Badischcn Posten und Eiscnbahncn, so wic mit

der Fürstlich Thum und Tarischen Postverwaltuug sind in

diesem Jahre unter zeitgemäßen Modisicationcn erneuert worden.

Verhältnisse mit den andern Ständen.

Im Merz 1844 fand in Bern die im vorigen Bcricht
angekündigte Confercnz statt, an welcher nebst Bern dic Post-

vcrwaltungen von Freiburg, Solothum, Basel, Aargau, Waadt,

Neuenburg, Wallis und Genf sich vertreten ließen, und cinc

Übereinkunft zu Einführung eines gleichmäßigen Nachnahme.

Systems zu Stande brachten, wclchc die Ratification vo»

Basel und Aargau noch nicht erhalten hat. Diejenige
von Bern erfolgte den 26. April 1844 mit der Bestimmung,
daß gcgcnübcr den unbedingt beitretenden Cantonen die Gc-

nchmigung ebenfalls unbedingt ausgefprochen werde, gegenüber

Waadt aber unter dein von diesem Stand gemachten

Vorbchalt, daß nämlich Nachnahmen von Fr. 5 und daruntcr

nur dcn Staatökanzlcien für ihre Gebühren sogleich sollen

auSgcrichtct werden dürfcn. Die Uebereinkunft hat ihre
Vollziehung noch nicht crhaltcn.

Einc Verständigung für Einführung dcr Brieftaration nach

dem Gewichte auf dem Wege der Partialmodification der Vcr-
trägc mit Bern konnte an diefer Confercnz nicht erzielt werden,
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indetti die übrigen Stande mit Ausnahme Svlothurns auf ihrem
Begehren des Anschlusses Berns an das daherige Concordat

der Zürcher-Postconferenz festhielten. Die von Bern
vorgeschlagene einfache und wohlfeilere Tarprogrcssion fand zwar
Beifall, wollte aber von Seite der übrigen Stände wegcn
bereits erfolgter Unterzeichnung jenes Concordats nicht mehr

angcnommcn werden, woraufhin Bern, um cine Verständigung

zu Vereinfachung des bisherigen Tarsystemcs zu crzic-

lcn, dcn Grundsätzcn der Zürcher-Postconfcrenz, in Bezug

auf fragliches Tarsyftem, ebenfalls beizustimmen erklärte,
ohne jedoch damit seinen Zweck zu erreichen. Auch die Zürcher-

Confcrenz ist weder in dieser Sache noch in den, andern Con-

cordatS-Entwürfen zu einem Resultate gekommen, und diese

Verbesserung hat daher bis jetzt noch nicht eingeführt werden

können. An der im Sommcr 1844 fortgesetzten Zürcher-Post-
confercnz nahm Bcrn dicßmal auS dcm Grunde nicht Theil,
weil es nicht dazu eingeladcn worden war. Seine Postadmi-

nistration ließ sich das Protokoll der Verhandlungen mittheilen,

welche gegenwärtig ihrer Prüfung unterliegen.

Häufige Unterhandlungen fanden mit Basel und Solothurn
sowohl schriftlich als mündlich statt, indem einerseits mit erstem

Stande cin neuer Postvertrag zu schließen, anderseits aber

mit Beiden Verabredungen in Betrcff dcr Postcìnrichtiingcn
übcr dcn obern Hauenstein zu trcffcn waren. Diesclbcn cr-

lrttcn eine bedeutende Verzögerung hauptsächlich durch die

Schwierigkeiten, welche Solothurn gcgcu dic Errichtung cincS

Nachtö-CurierS über Hcrzogcnbuchscc, Wangcn und Dürrmühle

nach Basel machte, obschon ihm dagegen die gewünschte

Umwandlung dcs bisherigen Nachtdienstes übcr Solothurn in
einen Tagwagcn nebst einer vorthcilhaftcn Betheiligung an

den Postdiensten angeboten wurde. Zu Beförderung dcr großcn

Zahl von Fcstbesnchern sowohl aus cigencm nlö srcmdcm Post-

gcbicte, welche das eidgenössische Ehr- und Frcischicßcn in

Bascl hcrbeizog, wurdc im Ciiivcrständniß mit Bascl das
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Möglichste gethan. Auf der Route des Bisthums unterhielt
Bern nebst den gewöhnlichen Reisegclcgenhciten einen zu

nämlicher Stunde abgehenden zweiten Postwagen mit gleicher Plätzezahl

und von den Hauptstationen aus noch Beiwagen zu

sechs Plätzen. Dem Eilwagen über Solothurn war ein

Beiwagen zu sechs Plätzen beigegeben, und auf derselben Route

während zehn Tagen noch ein Tagwagcn zu 12 bis 15

Plätzen im Curs. Die Postämter Freiburg, Neuenburg und

Solothurn begnügten sich mit der ihnen in diesen Wagen

vorbehaltenen bestimmen Anzahl von Plätzen, nicht aber Waadt.

Dem Antrag Luzerns, daß zum Curierdienst im Winter,
wo nur eine Post geht, ein neun- statt scchsplätziger Wagen
verwendet werde, wurde, nachdem vergeblich auf die in diefer

Jahrszeit so schmale und schwierige Fahrbahn und auf deren

hüglichte Beschaffenheit aufmerkfam gemacht worden, versuchsweise

entsprochen, hingegen erlangt, daß der Eilwagcndicnst
i.edes Jahr mit dem 1. Juni und nicht erst mit dem 1. Juli
beginne.

Zu der vertragsmäßigen jährlichen Inspection des

Postdienstes zwischen Luzern und Mailand über den St. Gotthardt
wurde der Kehrordnung zufolge als beruifchcr Inspector
abgeordnet: Herr Postdirector Geißbühlcr, dessen vorzügliche

Dienstc bei dicscr Mission in eincm Schreiben dcr Postverwaltung

von Luzern anerkannt uud verdankt wurdcn. Dem

Wunsche dcr tessinischen Postdircction, daß ihr zwei bcrnische

Eonductcurö im Interesse des Postdienstes übcr den St. Gotthardt

abgctrctcu werden möchten, konnte nicht entsprochen

wcrdcn, hingcgcn wurde die Bereitwilligkeit auögesprochcn,

zwei tessinische Conducteurs zum Drenstuntcrricht und Erlernung

der deutschen Sprache anzunehmen, waö verdankt aber

nicht benutzt wurde.

Mit Waadt entstand eine Streitigkeit aus dcr durch dic

Unordnung in dcn dortigen Bürcau's hervorgerufenen Weigerung

des bcrnifchcn Zcitungöbürcau'S, sämmrlichc nach dcm
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Waadtland gehenden Zeitungen u. dgl. fernerhin mir dcn

Adressen der Abonnenten zu versehen, und nach den Postbc-

zirken pakctweife zu ordnen. Obwohl in. dem Vertrage Peter-

lingen als Auswcchölungspunkt bezeichnet ist, wohin Bern
lediglich die Gescnnmtzahl abonnirter Blätter zn fendcn, und

diefcm Büreau die Ausscheidung und Adrcfsirung für seinen

Canton zu überlassen hat, so crbot Bcrn sich dennoch, für die

waadtländischcn Büreau's Patete zu bilden. Da Waadt jene

ganz freiwillige Zcitungsbcsorgung als eine Verbindlichkeit

fordertc, so hielt nun Bern an dem Vertrage fest, wobei es

bis jetzt verblieb.

Post-Einrichtungen im Innern des Cantons.

In einer Vorstellung verlangten die Gemeinden Reutigcn,
Ober- und Niedcrstockcn, Blumcnstein, Wattenwvl, Mühle-
thurncn, Kirchcnthurncn, Rümligcn und Toffen, daß ein

eigentlicher Postdicnst durch dieselben nach dem Brodhäusi.
eingerichtet werde, waö erst dann mit Nutzen geschehen kann,

wenn die Ausführung dcr Straßencorrection zwischen Wimmis
und Spietz eine Verbindung mit den Posten nach Frurigcu
und nach Untcrscen vom Brodhäusi aus gestatten wird z damit

indesscn der ausgedehnte pctitionircudc Bezirk nicht zu lange
ciner Fahrpost entbehren müsse, wurde veranstaltet, daß vom

künftigen Jahre an eine solche einftwcilcn zwischen Bern und

Thun übcr Thurnen, Wattenwvl und Blumenstcin eingerichtet

wcrdc.

Das Project, cinen dcr drei Wagcn über Belp uno dic

Huuzikenbrücke nach Thun und vico versa fahren zu lassen,

um der Gegend zwifchcn Belp und Bern eine bcqncmcrc

Reise-Gelcgenhcit darzubieten, konnte nicht ausgeführt werden,

weil die Straße dcS linken Aarufers in dcr Nähe dcr Stadt
an mchrern Stcllcn dcr nöthigen Breite ermangelt. Dic
Kirchgemeinden Dießbach, Buchholtcrbcrg und Hcimcnschwand

besitzen seit I.November 1844 auf Staatskosten einen viermal
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wöchcittllchcn Botendienst, welcher zu Kiesen mit dcr Thunpost

in Verbindung steht, und in jedem der benannten Orte und

zu Hcrbligcn eine Postablage zu besorgen hat. Die Aufhebung

der Postablage in Trubschachen in Folge Resignation des

Inhabers hatte Beschwerden der Gemeinden Trub und Laupers-

wvlviertel zur Folge, welchen durch einen Staatsbeitrag von

Fr. 100 an die Kosten eines dreimal wöchentlichen

Botenganges nach Trub und Herstellung jener Ablage abgeholfen

worden ist. Der vom Hclfereibezirk Kandcrgrund verlangte
Staatsbotencurs nach Frutigen wird in's Leben treten, sobald

sich die Gemeinde erklärt haben wird, ob der Dienst bis

Bunderbach oder bis Kandersteg sich erstrecken solle, wo sie

die nöthigen Ablagen zu verzeigen haben wird.

Da Nachnahmen mir bei eigentlichen Postbüreau's
stattfinden können, mehrere Amtsbezirke aber deren noch keine

besaßen, so wurden folgende neuc Bürcau's errichtet: zu Kiesen

für den Amtsbezirk Konolsingen; zu Gümmcncn für Laupcn;

zn Schwarzenburg für daö Amt Schwarzenburg; zu Belp für
das Amt Seftigcn; ferner wurde die Ablage zu Sonvillier
in ein Büreau umgewandelt, weil solche dcm Bedürfniß der

industricllen Bevölkerung nicht mehr entsprach; die Bcsoldung
ist statt Fr. 200 nunmehr Fr. 400. Zu Fraubrunncn geschah

dasselbe; dcr Posthaltcr bczicht Fr. 200. Vermchrt wurden

auch die Besoldungen dcr Posthalter zu Thun um Fr. 200,
St. Jmmcr und Freibcrgen je um Fr. 100; zu Bürcu um

Fr. 50.

Zu Pruntrut wurde iin dortigen, dcm Staate angchörcndcn

Wirthshaus zum Bären cin Theil des Erdgcschosscs für cin

bleibendes Postbürecm-Local eingerichtet, indem die bisbcrigc

Lieferung desselben durch den jeweiligen Postbeamten mit

mannigfaltigen Uebelständen verbunden war. Für dic Einrichtung
dicscs ncuen Locals sind Fr. 1931. 05 angcwicscn.

Dic Vcrlcgllng dcs Postbüreau's zu Burgdorf ano ocr

Stadt in dcn Emmcnhof crrcgte nntcr cincin Thcil dcr dor-
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tigcn Bevölkerung Unzufriedenheit. Während die bedeutendsten

Handelshäuser in diefer Verlegung keinen Ucbelftand erblickten,

glaubte sich eine Menge Geschäftsleute bcnachtheitigt. Indessen
konnte unter den obwaltenden Umständen etwas Besseres nicht

wohl geboten werden: die Einwohnergemcinde hatte freilich früher
ein gut gelegenes Local in dem neuen Gebäude der Metzgcr-
zunft verzcigt, allein es war bei Besetzung der Stelle nicht

vollendet, und der Posthaltcr konnte nicht angehalten werden,
dasselbe M dem hohen Zinse von Fr. 200 zu miethen, da er

diesen aus einer Besoldung von Fr. 000 bestreiten muß.
Der Vorstellung der Herren Rüfenacht, Kraft und Stäb,clin,

Vorsteher von Gasthöfen ersten Ranges, für Einführung der

Pferdepostcn wurde keine Folge gegeben, weil diese Anstalt
als unregelmäßiger Personen-Transport Sache dcr Privat-
untcrnehmung ist, und die früher gemachten Versuche ungünstig

ausgefallen sind; vom Lande war sogar dagcgcn pctitionirt
worden. Ein weiterer Grund zur Abweisung bestand darin,
daß die Petenten selbst zur Einrichtung und zum Gedeihen

derselben nicht das Mindeste beizutragen versprachen.

Verschiedcne Verwal tungögcgcn stände.

Die Postverwaltung hatte sich öfter mit Reklamationen,

betreffend die Portobefrciung vcrschicdcucr Bcamtuugcn,
namentlich im Schulfache, zu bcfasscn. Die Portosrcibcit wurdc

ausdrücklich zugesichert: den Normalschul-Scminardircctoreu,
dcn Schulcommissaricn und dcr Svnodc, und portofreie Bc-

förderung dcr zwischen den Pfarrämtcrn zur Cinschrcibung in

die Burgerrödel hin- und hergesandten Tauf- und CopulationS-

scheinc anbefohlen, hingcgcn dic von Gcmcindöbchördcn

angesprochene Frankaturfrciheit für die Briefe an obrigkeitliche

Bchördcn und Beamte, als dem Gesetz cntgcgcn, verwcigcrt.
Es wurde überhaupt wegen der vcrschicdcncn Auslegung und

Anwendung cine Erläuterung dcS DccretS von 1834 nöthig,

wclchc dahin lautet, daß nach dcn hicr geltenden Grundsätzen
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keine eigentliche Tarfrcihcit bestehe, hingegen zn Vereinfachung
des Rechnungswesens und zn Vermeidung der häufigen Porto-
Restitutionen von denjenigen Missiven kein Porto zu erheben

sei, für welche der Staat offenbar in jedem Fall das Porto
zu bezahlen haben würde, was bei der ganzen Korrespondenz

von Behörden an Behörden der Fall sei. Eine weitere

Ausdehnung solle die Portobefreiung nur noch für die Briefe der

Behörden an diejenigen Beamten erhalten, welchen, wie
gesagt, das Porto jedenfalls vom Staat rcstitmrt wcrdcn müßte.

Diese Erläuterung wurde öffentlich bekannt gemacht und sämmtliche

Postbüreau's darnach neu inftruirt.
Durch eine Beschwerde des eidgenössischen Kriegsraths

fand sich der Vorort ebenfalls bewogen, die Vorschriften über

die Portofreiheit der eidgenössischen Militair- und Zollbeamten
in Erinnerung zu bringen und die Handhabung des Concordats

von 1818 und deS allgemeinen Militair-Reglements zu

verlangen. Nicht nur war aber die Portofreiheit der berechtigten

eidgenössifchen Beamten von Seite Berus nie verweigert

worden, sondern es findet seit Jahren cine freiwillige,
noch weit ausgedehntere Porto-Enthebung zu Gnnstcn der

verschiedenen eidgenössischen BeaMtungen statt. Aus dem

nämlichen Gefühl von Schicklichkeit und eidgenössischem Sinn wird
auch fcit vielen Jahren die Correspondenz de.r eidgenössischen

Truppen im Felde und im Lager frci vom bermschcn Porto
befördert.

Die nachgesuchte Porto-Ermäßigung von Btz. 4 auf Btz. 2

per Nummer wurde dcm fchwcjzcrifchcn Gcwcrbcblatt bewilligt
nnd dasselbe dadurch den Cantonalblättcrn gleichgestellt,

hingegen dem Verein in Dresden, zum Schutz dcr Thierc, welcher

sein Blatt: der Menschenfreund in sciucn Bczichungcn

zur bclcbtcn Welt," zu cincin nicdrigcrn Prcisc als dcm für
ausländische Blätter fcftgcfctztcn im Canton ausznbrcitcn

wünschte, eittstweilcn nicht cntsprochcu.

In Betreff dcr Schwierigkeit, dic großc Anzahl dcr un
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Canton zerstreuten Amtsbürgen von Postangestclltcn zu con-

trolliren, wurde Befehl ertheilt, alle zwei Jahre Bericht über

deren Habhaftigkcit durch die Negicrungöstatthaltcrämter
einzuziehen.

Die Zahl dcr im Jahre 1844 geführten Reifenden betrug

130,251. Der Reinertrag der Posten belief sich auf Fr. 198,924.
32 Rp., alfo weniger als 1843 um Fr. 10,763. 41 Np.

Bei Vergleichung des Reinertrags dcr Posten von 1813

bis 1830 incl. mit dem Ertrag dcr gleichen Zahl von Jahrcn
1832 bis 1844 io>. ergiebt sich für diefen letzter« Zeitraum
ein Ueberfchuß von Fr. 1,640,000.

Zum Vi'ceprcisident dcs Finanzdepartements wurdc gewählt:

Herr Ncgierungsrath Alb. Jaggi; zu Mitgliedern Hcrr Großrath

B. Streit und Herr Regierungsrath Bandclicr.
Das Finanzdepartement hielt 96 Sitzungen.
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